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34. Woche 2011 
 

 
 

2. Woche 2023 
 
Entfernen Bäume beim Seeli 
Nach der Besichtigung mit dem Förster Urs Andenmatten werden 4 – 5 kranke oder störende Bäume am Seeli 
entfernt. 

 
Plastikentsorgung 
Da in der Mulde für Plastik übriger Abfall entsorgt wurde und aufgrund der Witterungsverhältnisse stellt die 
Gemeinde einen neuen Container mit abschliessbarem Deckel auf, welcher an gewissen Tagen geöffnet wird. 
Bis der neue Container vor Ort ist, müssen die Plastikabfälle nach Saas-Fee gebracht werden. Wir werden im 
Mitteilungsblatt informieren, sobald die neue Mulde da ist. 

 
                                                                     

Einreichung Baugesuch 

Nach einer 5-jahrigen Üergangsphase tritt ab dem 01. Januar 2023 Artikel 40 des kantonalen Baugesetzes 

(BauG) in Kraft. Als zuständige Gemeinde müssen wir deshalb ab dem neuen Jahr, spätestens aber ab 

dem 01. April 2023 prüfen, ob die Planverfasser tatsachlich Ober die im (BauG) Art.:40 geforderten Quali-

fikationen verfügen. Ausgenommen sind unbedeutende Bauten und Anlagen. Diese können weiterhin ohne 

die geforderten Qualifikationen geplant werden. 

Unbedeutende Bauten und Anlagen sind Bauvorhaben, welche keiner besonderen architektonischen, wissen-

schaftlichen oder technischen Kenntnisse bedürfen und nur einen minimalen Einfluss auf die äussere Erschei-

nung und die bauliche Grundstruktur haben. Die Kosten des Bauvorhabens können ein Nebenkriterium dar-

stellen. 

Insbesondere als unbedeutende Bauten und Anlagen gelten gemäss (BauV) Art.:25: 

a) kleine Fassadenänderungen 

b) ein alleinstehendes Gartenhaus mit einer Grundfläche von maximal 10m2 und einer Höhe von ma-

ximal 3m 

c) kleine Umgebungsarbeiten ohne wesentliche Veränderung des bestehenden Bodens 

d) Schornsteine und Dachfenster 

e) die Änderung der Farbe einer Baute 

f) die Installation einer Solaranlage, welche dem Meldeverfahren unterliegt und nicht in einer schüt-

zenswerten Zone liegt 

g) Meldepflichtige Bauvorhaben die kein Baugesuchsverfahren erfordern, jedoch der Gemeinde mitge-

teilt werden müssen. (BauV Art. 17 und Einschrankung BZR Art.:5) 

Alle anderen Bauvorhaben gelten als bedeutend und unterstehen dem (BauG) Art.:40 mit 

folgenden Anforderungen an den Planverfasser: 

a) von einem Inhaber eines Bachelor- oder Masterabschlusses im Bauwesen, insbesondere einer 

eidg. Technischen Hochschule, einer Fachhochschule oder einer als gleichwertig einzustufenden 

Schule 

b) von einem Inhaber eines Diploms einer Höheren Fachschule für Technik (HF) im Bereich des Bau-

wesens 

c) von einem Inhaber eines eidg. Meisterdiploms oder eines eidg. Fachausweises, der im Be-

reich des Bauwesens tätig ist 

d) von einer im Berufsregister REG A, B oder C eingetragenen Person 

Der Begriff Bauwesen bezieht sich sowohl auf das Bauhauptgewerbe (Architekt, Ingenieur etc.) wie auch 

auf das Baunebengewerbe (Strom, Sanitär etc.) In beiden F5Ilen werden aber Meisterdiplome und ein Ein-

trag im Berufsregister (A-C) vorausgesetzt. 

   M i t t e i l u n g e n  der 
   Gemeinde Saas-Almagell 
                           
 T     Telefon:   027 957 27 26              E-Mail:  gemeinde@3905.ch                                                          

              Internet: www.3905.ch 
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Abfallentsorgung 
Wir bitten die Vermieter, ihre Gäste zu informieren, dass der Abfall nur in den gebührenpflichtigen Abfall-  

säcken entsorgt werden darf und nicht in den schwarzen Säcken. Die Gäste können die orangefarbigen 
Säcke im Volg an der Kasse einzeln kaufen.  

 
 
Frauen- und Mütterverein Saas-Almagell 
Am Mittwoch, den 18. Januar 2023 wollen wir uns zusammen mit allen Frauen- und Müttervereinen des 
Saastals auf eine kleine Winterwanderung begeben. 

Treffpunkt ist um 19.00 Uhr beim Hotel Sport. 
Wir werden gemeinsam nach Zermeiggern laufen und dort in der Kapelle eine kleine Besinnung halten. An-
schliessend begeben wir uns auf den Weg zurück nach Saas-Almagell, wo wir im Hotel Sport bei feiner Suppe 
und wärmendem Tee den Abend gemütlich ausklingen lassen. Kosten: Fr. 10.-- 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 15. Januar 2023 bei: 
Heidi:  079 284 84 86   Monika: 078 828 88 50    
Dalia:  078 679 78 05   Odette:  079 944 72 17 

Corinne:  078 806 98 33 
 

                                                                    Der Vorstand 
 
 

Frauen- und Mütterverein Saas-Almagell 

Am Donnerstag, den 19. Januar 2023 werden wir, wie jedes Jahr, die Heim-Osterkerzen basteln. Wir treffen 
uns um 08.30 Uhr im Pfarrsaal. Wer Lust hat, dabei mitzuhelfen, ist herzlich willkommen!  
Bereits im Voraus ein herzliches Dankeschön! 

                                             Der Vorstand 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     Saas-Almagell, 13.01.2023 


